
Orùsgemeínde JETTENBACH

BE4ÀNNTI.{ACHUNG :

sÀTZUI{G

der Ortsgemeínde ilettenþach zur Festlegung von Grenzen für den
im Zusamnenhang bebauten ortsteil trIlauptstra8en

vom 19 .o2.L998

Der Ortsgmeinderat Jettenbach hat in seiner Sitzung am
22.L2.L997 aufgrund des S 34 Àbs. 4 SaEz 1- Nrn. l- und 3
Baugesêtzbuch (BauGB) von 08.L2.1986 (BGBI.I 5.2253), zuletzt,
geändert durch Gesetz voÍt 20.L2.L996 (BGBI.I 5.2049 ) und S 233
BauGB vom 27.o8.L997 (BGB].I S.2L4L\, in Verbindung mit S 4
Abs. 2a Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG)
vour 28.o4.L993 (BGBI.I s.622) und S 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfatz (GernO) in der Neufassung vom 31..01 .L994
(GVBI.S.L53), zuletzt geändert durch Gesetz vom L2.03.l-996
(GV81.S.152), folgende Satzung beschlossen, die nach
Durchführung des Ànzeigeverfahrens (S 34 Abs. 5 BauGB) genåß S

22 Aþs, 3 BauGB hierr¡it bekanntgemacht wird:

SL
Geltungsbereich

Die Grundstttcke, díe inr beigefügten Lageplan mit einer dünn
gestrichelten Linie umrandet sind, werden a1s im Zusammenhang
þebauter ortsteil rfHauptstraBêfr gemäß S 34 Abs.4 Nr.]- BaUGB
festgelegt.

Der räuurliche Geltungsbereich der Sat,zung ist aus dem beige-
fäEten liageplan (!I : 1-:l-000) ersichtlich. Der Lageplan ist,
Bestandteil díeser satzung.

s2
Abrundung

Folgende Außenbereichsgrundstücke werden zur Abrundung des
Gebietes nach S 1 eÍnbezogen (S 34 Àbs.4 Nr.3 BaUGB);

Grundstücke, Flurstücke-Nrn z-2482/L (Íeilfläche), 25t2/2
(reíIf]äche), 25rs/z (Teitfläche), 25L6, 25L7, 252L, 2522,
2530/5 (Tellfläche).

Der Abrundungsbereich ist in dem beigefügten Lageplan (S f
Satz 2 der Satzung) nít einer dick gestrichelten Linie
umrandet.

s3
Bçqrtindung

Díe Satzung hat zum Ziel, über die Abgrenzung des im Zusarnmen-
hang bebauten ortsteils nHauptstraßert hinaus städteþauIích
geeignete Außenbereíchsflächen für Zwecke des lilohnungsbaues
einzubeziehen.

Dle in dÍe Satzung einbezogenen FlËichen sind durch eine tiber-
wiegende lìIohnnutzung des angrenzenden Bereichs geprâgt und díe
satzung ist rnit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
vereinbar.



s4
Textlíche Festse-tzungen

Frtr díe in die Satzung nach S 2 einbezogenen Außenbereichs-
grundstücke (im Lageplan ruit einer dicl< gestrichelten Linie
urnrandet) werden genäß S 34 Àbs. 4 Satz 3 BauGB in Verbirnndung
urit S 9 ,¡\bs.l-, 2 , und 6 BaUGB folgende textliche Festsetzungen
getroffen:

L. Auf den Grundstrlcken sínd Ínnerhalb der tiberbaubarên
Grundstticksfläche (siehe Lageplan) ausschließlich lilohngebäude
als Einzelhäuser, einschlieBl-ích Stellplåitze, Garagen und
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (SS L2, 14
Baunutzunçfsverordnung), zulässíg (S 4 Abs.2a BaUGB-MaßnahnenG
í.V.m. 5 9 Abs,L Nr,2 BauGB).
Díe Zahl der Vitohnungen pro lilohngebäude wird auf max. drei
lilohneinheÍten begrenzt.

2. Das lilohngebäude darf eine Höhe von 3 ,75 m nicht
tiberschreiten, bezogen auf oKI' Ec bis UK Fußpfette.
Díe llöhenlage des fertigen Erdgeschoßfußbodens baulicher
Anlagen (OKFF.EG) wird ¡nit ¡nindestens 20 cm und höchstens 50
cm rlber Oberkante ErschlieBungsstraße festgelegt.

3. Zum Ausgleích des Eingriffs in Natur und Landschaft wird
ein Pflanzgebot festgesetzt. Auf dem Baugrundstüclc sind
mindestens d,rei obstbäu¡ne (Halb- oder Hochstämme
althergebrachter Sorten) anzupflanzen t zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten (S 34 Abs.4 Satz 3 BaUGB i.V.m. S 9
Abs.L Nr.25 BauGB). Die Bepflanzunq ist spätestens in der
nËlchsten, auf díe Bauarþeíten folgenden Pflanzperíode
vorzunehmen.

4. Bei ktinftigen Baunaßnahnen ist, die Ableitung von
Draínagerdasser in das Kanalnetz nicht erlaubt.

5. Bei neuen Baumaßnahmen sind die auf den Grundstücken
anfallenden Niederschlagsw¿isser þreitflächíg, d.h. dezentral,
versickern zu lassen.

6. Auf den nícht überbaubaren GrundstücksteÍIen sind
Versiegelungen zu verneiden. Garagenzufahrten, StellplÉitze,
Fußwege und andere nicht vermeidbare Befestigungen sind ¡nlt
versickerunqsfreundlichen MaterÍal herzustellen,

7. Den StraBengrundstticken sowie den straßeneÍgenen
EntwËisserungsanlagen der Hauptstraße (L 370) drirfen keine
zus¡itzlichen oberftächen, bezw. sonstigen Wässer zugeleítet,
noch deren Abläufe behindert werden.

8. Die lvohngebËiude sind straßenseits nit mind. einer
Gebåiudeecke ín Mindestabstand von 5.00 m bezr,{. einem
Höchstabstand von 7.00 m, gemessen von llinterkante
Bürgersteig, zu errichten.

9. Die Bebauungstíefe betrËlgl 25.0O ¡4, gremessen von
HÍnterkante Bürgersteíg.

L0.Im rückwärtigen Grundstäcksbereich nuß ein Streífen von
5.0o ¡n Breite entlang der hinteren Satzungsgebietsgrenze von
jegticher Auffrillung freigehalten werden.



s5
Hi¡weíse und Enpfehlungen

l-. Unterkellerungen sollen zum Schutz gegen vernässung in Form
wasserdichter Wannen oder åihnlichen EinrÍchtungen hergest,ellt
werden.

2. Der bei der Unterkellerung anfallende Erdaushub ist aus
ökologischen Gesichtspunkten nach Möglichkeit in Rahmen der
Freiflächengestaltung der privaten Grtlnflächen zu integrieren
und einer unnittelbaren Nutzung zuzuführen.
Der tiberschüssíge, nicht verwertbare Erdaushub soll einer
ordnungsgernäßen Verwertung durch private Dritte zugeftlhrt,
werden.

$o
Inkrafttret.en

Diese Satzungr tritt mít ihrer Bêkanntmachung in Kraft (S 34
Àbs. 5 BauGB i.v. mít S 22 Abs. 3 BaUGB und S 24 cêmo).

Jettenbach, den L9.O2.1998

Hamm

(Hann)
Ortsbürgermeister

Durchführung des Anzeigeverfahrenq :

Die Satzung wurde am 2L.0f .1-998 der Kreisvenraltung Kusêl
genäß S 34 Abs. 5 BaUGB i.V,Ír. S 22 Abs. 3 BaUGB und S ff Àbs.
3 BaUGB angezeigt. Daraufhin hat die Kreisverwaltung Kusel mit
Verfügung vom LL.O2.1998, Az.z 53a/6LÙ-L9/Jettenbach S 6l
mitgeteilt, daß gegen die Sat,zung keine Verletzungen von
Rechtsvorschriften geltend gemacht werden.

Einsicht und. Auskunft:

Die SatzuDgr einschtießlich dem dazugehörenden itbersichtsplan,
kann bei der Verbandsgemeindeverwaltung -Bauabteilung-
!{olfstein, Bergstraße 2t Zinner 2L4, während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden, Jedermann kann tlber den
Inhalt der Satzung auch Auskunft verlangen.

Auf die nachgenannten Vorschriften wird hingewiesen!



1

4
4

Ltì nt-raì a ¡rtF ¡il{ a l1a1.l-anr{n¡n}rrrtìôr .lâr \/ar 1a}?tìt,.trT \tarìî

Verfaþrens- pnd Formvgrschriften,, sowie von MÊingeln der
Aþwäggng -lSS 214 und 2L5 des Baugqsetzbuches (BauGB) vom
a -L2.1-986 lBcBl. r S.2253 ) :

Es wird darauf hingewiesen, daß dÍe verletzung der in S 2L4
Abs. 1 Nr. L und 2 BaUGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
Vorschriften dann unbeachtlich ist, rrùenn Síe nÍcht inner-
halb eines Jahres seít díeser Bêkanntmachung schriftlich
gegenüber der Ortsgemeinde Jettenbach geltend genacht worden
isÈ. Mängel der Àbwtigung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie
nicht ínnerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung
gegenäber der OrtsgemeÍnde .Tettenbach geltend gemacht s¡orden
sínd. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften oder den Mangel der Àbwägung begründen so1l,
ist darzulegren.

ñ rrl --..^t - ^..4 i: ^ tt^^l^*a$^1æ¡n å¡¡ Ê 1, 
^la¡ 

á l.!arl'ì

Rheí nl an¡t-Þfnl z in r!êr F'âs,s.rrrrcr vrlm 31 -O'l -,ll 994 IGVBI-S-1531:

Satzungen, die unter Verletzung von verfahrens- oder
Fornvoisctiriften der Gemeindeoidnung ftir Rheinland-Pfalz oder
auf crund der Gemeíndeordnung für Rheinland-Pfalz zustande
gekOnmen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an güItig zustande gekommen. Dies qilt nícht,.wenn

1..-díe Èestimruungen tiber die öfrentlichkeit der sÍtzung,
die Genehnigung, die Àusfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt !ûorden sindr oder

2. vor Ablauf der in Satz L genannten Frist die Àufsichts-
behörde den Beschluß beanstandet oder jenand die
Verletzung dêr Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenrtber der Verbandsgeneíndeverwaltung in lilolfstein,
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begrtinden soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verlet,zung nach Satz 2 Nr' 2 geltend
geuraðht, so kann auch nach Ab1auf der ín Sat,z L genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Jettenbach, den 04.03.L998

(Han¡n)
ortsbtirgermeister.

úr,3/BâLô,/ãà



satzung der Ortsg,emeinde Jettenbach
zur Festlegung von Grenzen für
den im Zusammenhang bebauten
Ortste i 1,, H au ptstraßen'

Zur Abrundung ln den Geltungsberelch auf.
genommene Grundstücke :
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Erlaß einer Satzung tiber die Festlegung von Grenzen für den irn
zusammenhang bebauten ortsteil ¡rHauptstraße¡r in der
Ortsgemeinde Jettenbach;
Verfahrensvermerke:

1-. Der Ortsgerneinderat Jettenbach hat in seiner Sitzunq am

l-7.10.Lgg7 beschlossen, die vorgenannte satzung zu erlassen.

2. Vor dem Erlaß der satzung wurde den betroffenen Bürgern ge-
mäß S 34 Àbs. 5 BauGB CeÍegenheit zur Stellungnahme bis
zun l-9 .L2.t997 gegeben.
Zu diesem àweck"Iãg der Satzungsentwurf einschließlich den
ãazugenörigen Ü¡ersichtslageplan mil- den dargestellten
ð;;;;;;-ii ã". zeir vorn tg.rr.rggz nis Le.L2.Lee7 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Wolfstein zur Einsicht öffentlich
aus. auf aiå offenttiche Ãuslegung und auf díe Möglichkeit
zur Abgabe einer Stellungname wurde durch ortsübliche Be-
kanntmachung am l-9.LL.tgg7 im emtsblatt der Verbandsgerneinde
Wolfstein (Áusgabe 47/97, Seiten 3, 4 und 5) hingewiesen.

3. Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde rnit
Schreiben vom 1-O.t-i- .Lgg7 Gelegenheit zrrt Stellungnahme.bis
zum L9.L2.L997 gegeben

4. lilährend der vorgenannten Beteiligungsfrist wurden von den
betroffenen Bi.irgern keine Bedenken und Ànregungen vorge-
bracht. Von den berührten Trägern öffentlicher Belange
wurOen lediglich von der Kreisverwaltung -Untere Landes-
pifeqenehörãe- Kusel rnít schreiben vom 09.L2.L997 Bedenken
ünd Ãnregungen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat am

22.L2.L997 gePrüft wurden.

Das Ergebnis der Prüfung wurde de
r.andesiflegebehörde- nit schreibe
tei1t.

6. Diese Satzung wurde am 22.1-2.Lgg7 in der öffentlichen Sit'-
zung des Ortågemeínderates Jettenbach beschlossen.

7. Diese Satzung wurde am 2l-.01.1-998 der Xråisverwaltunq
-Untere Bauaufsichtsbehörde- Kusel gernäß S 24 Abs' 5 i'V'm'

S 22 Abs. 2 BauGB angezeigt'

B. Die Kreisverwaltung Kusel hat mit Bescheid vom l-1'02'1998
Az.i sta¡øió-iõ/t"it"nbach S 6, nitgeteilt, daß keine
Verletzung von ifechtsvorschríften geltend gemacht wird'

g.Diesatzungwurdeam].g.o2.LggBausgefertigt.

t-0. Diese Satzung und die Durchführung des Anzeigeverfahrens
wurden u*-iï]o¡.rggs im Arntsblatt der Verbandsgemeinde
Woffstein iÃusqane LL/7B, Seiten 6 bis B) ortsüb1ich
bekanntgemacht (S 22 Atrs. J BauGB)'

1-1. Diese satzung tritt nit ihrer Bekanntmachung am l-1.03.l-998
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L. Ortsbeigeordneter



Satzung der ortsgemeinde Jettenbach zur Festlegrungr von Grenzen
fillr den in Zusammenhang bebauten ortçteÍl rrHauptstraBen

Behanntmachungsvqrmerk :

Vorstehender Bekanntmachungstext, (tnit Lageplan) wurde am
L1-. üärz L998 im Arntsblatt der Verbandsgremeinde lilolfstein,
Ausgabe Nr. lL/98, Seiten 6 bis 8, gernäß der
Durchführungsverordnung (DVO) zu S 27 GemO und den
Verwaltungsvorschriften (VV) zur Durchführung des S 27 GemO
veröffentlicht.

!{olfstein, den l-L. März L998
v índeverwaltung:
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